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 Veröffentlicht am 29.04.2003

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §15 Abs1;

EStG 1988 §15 Abs2;

EStG 1988 §25 Abs1 Z1 lita;

Rechtssatz

Bei der laufenden Abgabe von verbilligten Waren (hier Treibsto:e) an die Arbeitnehmer kann von geringfügigen, somit

nicht steuerbaren Annehmlichkeiten keine Rede sein.
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